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 Veröffentlicht am 11.04.1991

Index

24/01 Strafgesetzbuch

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

StGB §5 Abs1;

VStG §5 Abs1 idF 1987/516;

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Für den bedingten Vorsatz ist kennzeichnend, daß für das vorsätzliche Handeln genügt, wenn der Täter die

Verwirklichung des gesetzlichen Tatbildes "ernstlich für möglich hält und sich mit ihr ab=ndet" (Hinweis Walter-Mayer,

Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts 4, S 266).
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